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Abgas-/ Emissionsmessungen bei Gasgeräten mit atmosphärischen Brennern 
 
Laut Wiener Luftreinhaltegesetz (WFKLG) § 2 (6)  sind Abgasmessungen „gemäß den 
Regeln bzw. Stand der Technik“ vorzunehmen. Dies ist für Gasgeräte-Emissionsmessungen 
in der ÖNORM M 7443-7:  „Gasgeräte mit atmosphärischen Brennern – Emissionswerte“  
festgelegt und dies sind auch die Prüfregeln für die ÖVGW Qualitätsmarke. 
 
Es genügt hier nicht eine Einzel-Messung bei vorgegebener Temperaturpaarung mit 100%, 
sondern es ist vom Gesetzgeber gefordert, daß die Messungen bei jener Leistung zu erfolgen 
haben, bei welcher das Gerät vorwiegend betrieben wird (= §2.1 Wiener Emissions-
grenzwertVO 2004).  
 
Dementsprechend sind für die gesetzliche Abgasüberprüfung und den behördlichen  
Befund lt. ÖNORM  M 7443/3  (= PG 307) Pkt 5.4. - Prüfungen an Gasgeräten zur Heizung – 
folgende Belastungsfaktoren* (in % der Nennbelastung) zur Messung einzustellen: 

 
*Belastungsfaktoren gemäß meteorologischen Daten und statistischen Heizlastkurven (s. ÖNORM) 

Temperaturen  Vorlauf/Rücklauf auf 40/30°C (Brennwertgerät ) bzw. 70/50°C (sonstige Geräte)  
 
Es ist als Ergebnis somit nicht einfach der bei 100% Nennbelastung gemessene Wert, sondern 
das entsprechend ÖNORM aus der wie oben definierten Normbelastung errechnete Mittel 
(=Durchschnitt aus 5 Werten) heranzuziehen. Sind Werte (Meßpunkte) nicht exakt einstellbar, so  
Mittelwerte als Normbedingung zu errechnen bzw. heranzuziehen.  
Der Norm-Emissionswert (Meßergebnis) für CO bzw. NOx etc. ergibt sich aus der Formel: 

 
 
Tip: Probe des wie oben als Mittelwert der 5-fach (76/58/42/27/14) Meßmethode laut   
ON M 7443-7  ermittelten Ergebnisses durch folgende einfache Kontrollrechnung: 
 

Messung 100%    x   Faktor 0.434 
 
Messungen an Kombi-Geräten für Heizung und Warmwasserbereitung  sind laut ÖNORM für 
die Errechnung des Anteils Heizung mit 85%, für Warmwasser mit 15% zu gewichten. 
 
Bei Überschreiten der gesetzl. Grenzwerte sind Maßnahmen zur Verbesserung der 
Emissionen erforderlich: z.B.: Vorlauf reduzieren, Wärmetauscher reinigen, Wärmetauscher 
ersetzen, Leistungsbegrenzung einstellen, Heizungswasserzusätze prüfen/ändern etc.. 






















